
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regelmäßig, zeitgerecht und zuverlässig informiert zu sein,  
wird nicht nur für Firmen und Betriebe, 
sondern auch für Privatpersonen immer wichtiger. 
 
Das zweimal monatlich erscheinende Amtsblatt der Stadt 
bietet als offizielles Organ der Stadtverwaltung wertvolle 
Informationen aus erster Hand wie: 
 

� Beschlüsse des Gemeinderates 

� Kundmachungen besonderer Rechtswirksamkeit 

� Öffentliche Ausschreibungen 
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Kundmachungen 
 
 

Flächen- 
widmungspläne 

 

keine 
 

Einzelbewilligungs-
verfahren gemäß 

§ 46 Abs.1 ROG 2009 
 

 

Ansuchen 

 

keine 
 

Bebauungspläne 
 

Einleitungen 

 

keine 
 

Beschlüsse und Bausperren 

 

keine 
 

Öffentliches Gut 
Gemeingebrauch/ 
(Ent-) Widmungen 

 

keine 
 
 

Sonstiges 
 
Land Salzburg 
Zahl: 20701-1/44908/8-2016 

Salzburg, 5. September 2016 
 
Betrifft: 

Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommu-

nikation, Wasserversorgungsanlage Salzburg; 

Errichtung einer Entleerungs- und Spülleitung bei der 

AMI-Leitung 

 
Öffentliche Kundmachung 

 
In der Angelegenheit: 

Salzburg für Energie, Verkehr und Telekommunika-

tion, Salzburg; 

Wasserversorgungsanlage – AMI-Leitung; 
 
Erweiterung der Wasserversorgungsanlage durch die Er-
richtung einer in die Glan führenden Entleerungs- bzw. 
Spülleitung bei der AMI-Leitung im Bereich der Glan-
querung sowie Adaptierung des bestehenden Leitungs-
schachtes; 
 
Ansuchen um wasserrechtliche Bewilligung 

 

findet am Mittwoch, dem 28. September 2016,  

um 08:30 Uhr 

mit dem Zusammentritt der Verhandlungsteilnehmer im 
Sitzungszimmer, 1. Stock, Zimmer Nr. 1012, im Amtsge-

bäude Michael-Pacher-Straße 36, 5020 Salzburg, 
 

eine mündliche Verhandlung statt. 
 

Gemäß § 107 Abs 1 des Wasserrechtsgesetzes 1959 – 
WRG 1959 idgF sind zur mündlichen Verhandlung der 
Antragsteller und die Eigentümer jener Grundstücke, die 
durch die geplanten Anlagen oder durch Zwangsrechte in 
Anspruch genommen werden sollen, persönlich zu laden; 
dies gilt auch für jene im Wasserbuch eingetragenen 
Wasserberechtigten und Fischereiberechtigten, in deren 
Rechte durch das Vorhaben eingegriffen werden soll. 
Diese Parteien wurden mit persönlicher Verständigung 
vom 5.9.2016, Zl 20701-1/44908/8-2016, zur mündlichen 
Verhandlung geladen. 
 
Die anderen Parteien sowie die sonstigen Beteiligten sind 
gemäß der zitierten Gesetzesbestimmung durch Anschlag 
in den Gemeinden, in denen das Vorhaben ausgeführt 
werden soll, zu laden. 
 
Personen, die eine Parteistellung in diesem Verfahren 
beanspruchen, nicht aber durch persönliche Verständi-
gung zu dieser mündlichen Verhandlung geladen wurden, 
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sowie sonstige Beteiligte werden hiemit zu der Verhand-
lung mittels dieser Kundmachung geladen. Die mittels 
dieser Kundmachung Geladenen haben die Möglichkeit, 
ihre allenfalls gegebene Parteistellung geltend zu machen 
bzw als Beteiligte am Verfahren teilzunehmen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Verhandlung – abgesehen 
von dieser Kundmachung – durch die oben erwähnte per-
sönliche Verständigung der uns bekannten Beteiligten am 
Verfahren und durch Anschlag an der Amtstafel in Ihrem 
Gemeindeamt kundgemacht wurde. 
Weiters wurde diese Kundmachung auf der Behörden-
homepage des Landes Salzburg unter  
http://www.salzburg.gv.at/bekanntmachungen 
kundgemacht. 
 
Als Beteiligter beachten Sie bitte, dass Sie, wenn Sie Ein-
wendungen gegen den Gegenstand der Verhandlung nicht 
spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bei der 
Behörde bekannt geben oder während der Verhandlung 
vorbringen, Ihre Parteistellung verlieren. 
 
Hinweis: Wenn Sie jedoch glaubhaft machen, dass Sie 
durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereig-
nis verhindert waren, rechtzeitig Einwendungen zu erhe-
ben und Sie kein Verschulden oder nur ein minderer Grad 
des Versehens trifft, können Sie binnen zwei Wochen 
nach Wegfall des Hindernisses, das Sie an der Erhebung 
von Einwendungen gehindert hat, jedoch spätestens bis 
zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung der Sa-
che, bei der Behörde Einwendungen erheben. Diese Ein-
wendungen gelten dann als rechtzeitig erhoben und sind 
von jener Behörde zu berücksichtigen, bei der das Ver-
fahren anhängig ist. Bitte beachten Sie, dass eine längere 
Ortsabwesenheit kein unvorhergesehenes oder unab-
wendbares Ereignis darstellt. 
 
Zu der Verhandlung können Sie persönlich erscheinen 
oder einen mit der Sachlage vertrauten, voll handlungsfä-
higen und schriftlich bevollmächtigten Vertreter (eigen-
berechtigte natürliche Person, juristische Person, Perso-
nengesellschaft des Handelsrechtes oder eingetragene 
Erwerbsgesellschaft) entsenden. Personen, die unbefugt 
die Vertretung anderer zu Erwerbszwecken betreiben, 
dürfen nicht bevollmächtigt werden. Die Vollmacht hat 
auf Namen oder Firma zu lauten. 
 
Eine schriftliche Vollmacht ist nicht erforderlich, 
- wenn Sie sich durch eine zur berufsmäßigen Partei-

envertretung befugte Person – zB einen Rechtsan-
walt, Notar oder Wirtschaftstreuhänder – vertreten 
lassen, 

- wenn Sie sich durch Familienmitglieder (bzw Haus-
haltsangehörige, Angestellte, Funktionäre von Or-
ganisationen), die uns bekannt sind, vertreten lassen 
und kein Zweifel an deren Vertretungsbefugnis be-
steht, 

- wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Bevollmächtigten 
zu uns kommen. 

 

Sie können bis zum Vortag der Verhandlung beim Amt 
der Salzburger Landesregierung, Abteilung 7, Michael-
Pacher-Straße 36, 5020 Salzburg (Anmeldung 1. Stock, 
Zimmer 1049) von Montag bis Freitag von 8:30 Uhr bis 
12:00 Uhr in das Projekt Einsicht nehmen. Sollte zum 
Zeitpunkt der Akteneinsicht die Anwesenheit des Ver-
handlungsleiters für erforderlich erachtet werden, so ist 
dies nur nach vorhergehender Terminvereinbarung mög-
lich. 
Weiters liegt ein Projekt zur Einsichtnahme im Magistrat 

Salzburg während der in der Stadtgemeinde für den Par-
teienverkehr vorgesehenen Zeiten auf.  
 
Gegen die Anberaumung der mündlichen Verhandlung ist 
zufolge § 7 Abs 1 erster Satz des Verwaltungsgerichts-
verfahrensgesetzes idF BGBl I Nr 122/2013 eine abge-
sonderte Beschwerde nicht zulässig. 
 

Für den Landeshauptmann: 
Mag. Anita Weikl 

 

Land Salzburg 
Zahl: 20701-1/25708/51-2016 

Salzburg, 5. September 2016 
 
Betrifft: 

Stadtgemeinde Salzburg, Ortskanalisation; 

Umlegung des Schmutzwasserkanals von der Eichet-

straße in die Minnesheimstraße 

 
Öffentliche Kundmachung 

 

In der Angelegenheit:  

Stadtgemeinde Salzburg, Ortskanalisation;  

 
Änderung der Ortskanalisation durch Verlegung des 
Schmutzwasserkanals von der Eichetstraße in die Min-
nesheimstraße mit Errichtung der Kanalstränge 024901 
und 054503 auf den Grundstücken 581/2 und 575/1, je 
KG 56513 Gnigl, samt der Neuerrichtung von 5 Schäch-
ten mit Einleitung der aus diesem Bereich anfallenden 
Schmutzwässer nach Reinigung in der Kläranlage des 
Reinhalteverbandes Großraum Salzburg Stadt und Um-
landgemeinden in die Salzach;  
 
Ansuchen um wasserrechtliche Bewilligung  
 

findet am Mittwoch, dem 28.09.2016, um 10:00 Uhr 

mit dem Zusammentritt der Verhandlungsteilnehmer im 
Sitzungszimmer, 1. Stock, Zimmer Nr. 1012, 

im Amtsgebäude in der Michael-Pacher-Straße 36, 
 5020 Salzburg, 

 
eine mündliche Verhandlung statt. 
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Gemäß § 107 Abs 1 des Wasserrechtsgesetzes 1959 – 
WRG 1959 idgF sind zur mündlichen Verhandlung der 
Antragsteller und die Eigentümer jener Grundstücke, die 
durch die geplanten Anlagen oder durch Zwangsrechte in 
Anspruch genommen werden sollen, persönlich zu laden; 
dies gilt auch für jene im Wasserbuch eingetragenen 
Wasserberechtigten und Fischereiberechtigten, in deren 
Rechte durch das Vorhaben eingegriffen werden soll.  
Diese Parteien wurden mit persönlicher Verständigung 
vom 5.9.2016, Zl 20701-1/25708/51-2016, zur münd-
lichen Verhandlung geladen.  
 

Die anderen Parteien sowie die sonstigen Beteiligten sind 
gemäß der zitierten Gesetzesbestimmung durch Anschlag 
in den Gemeinden, in denen das Vorhaben ausgeführt 
werden soll, zu laden.  
 

Personen, die eine Parteistellung in diesem Verfahren 
beanspruchen, nicht aber durch persönliche Verstän-
digung zu dieser mündlichen Verhandlung geladen wur-
den, sowie sonstige Beteiligte werden hiemit zu der Ver-
handlung mittels dieser Kundmachung geladen. Die mit-
tels dieser Kundmachung Geladenen haben die Möglich-
keit, ihre allenfalls gegebene Parteistellung geltend zu 
machen bzw als Beteiligte am Verfahren teilzunehmen.  
 

Wir weisen darauf hin, dass die Verhandlung – abgesehen 
von dieser Kundmachung – durch die oben erwähnte per-
sönliche Verständigung der uns bekannten Beteiligten am 
Verfahren und durch Anschlag an der Amtstafel in Ihrem 
Gemeindeamt kundgemacht wurde.  
Weiters wurde diese Kundmachung auf der Behörden-
homepage des Landes Salzburg unter 
http://www.salzburg.gv.at/bekanntmachungen 
kundgemacht. 
 

Als Beteiligter beachten Sie bitte, dass Sie, wenn Sie 
Einwendungen gegen den Gegenstand der Verhandlung 
nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bei 
der Behörde bekannt geben oder während der Verhand-
lung vorbringen, Ihre Parteistellung verlieren.  
 

Hinweis: Wenn Sie jedoch glaubhaft machen, dass Sie 
durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereig-
nis verhindert waren, rechtzeitig Einwendungen zu erhe-
ben und Sie kein Verschulden oder nur ein minderer Grad 
des Versehens trifft, können Sie binnen zwei Wochen 
nach Wegfall des Hindernisses, das Sie an der Erhebung 
von Einwendungen gehindert hat, jedoch spätestens bis 
zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung der Sa-
che, bei der Behörde Einwendungen erheben. Diese Ein-
wendungen gelten dann als rechtzeitig erhoben und sind 
von jener Behörde zu berücksichtigen, bei der das Ver-
fahren anhängig ist. Bitte beachten Sie, dass eine längere 
Ortsabwesenheit kein unvorhergesehenes oder unab-
wendbares Ereignis darstellt.  
 

Zu der Verhandlung können Sie persönlich erscheinen 

oder einen mit der Sachlage vertrauten, voll handlungsfä-
higen und schriftlich bevollmächtigten Vertreter (eigen-
berechtigte natürliche Person, juristische Person, Perso-
nengesellschaft des Handelsrechtes oder eingetragene Er-
werbsgesellschaft) entsenden. Personen, die unbefugt die 
Vertretung anderer zu Erwerbszwecken betreiben, dürfen 
nicht bevollmächtigt werden. Die Vollmacht hat auf Na-
men oder Firma zu lauten.  
 
Eine schriftliche Vollmacht ist nicht erforderlich,  
- wenn Sie sich durch eine zur berufsmäßigen Partei-

envertretung befugte Person – zB einen Rechtsan-
walt, Notar oder Wirtschaftstreuhänder – vertreten 
lassen,  

- wenn Sie sich durch Familienmitglieder (bzw Haus-
haltsangehörige, Angestellte, Funktionäre von Or-
ganisationen), die uns bekannt sind, vertreten lassen 
und kein Zweifel an deren Vertretungsbefugnis be-
steht,  

- wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Bevollmächtigten 
zu uns kommen.  

 
Sie können bis zum Vortag der Verhandlung beim Amt 
der Salzburger Landesregierung, Abteilung 7, Michael-
Pacher-Straße 36, 5020 Salzburg (Anmeldung 1. Stock, 
Zimmer 1049) von Montag bis Freitag von 8:30 Uhr bis 
12:00 Uhr in das Projekt Einsicht nehmen. Sollte zum 
Zeitpunkt der Akteneinsicht die Anwesenheit des Ver-
handlungsleiters für erforderlich erachtet werden, so ist 
dies nur nach vorhergehender Terminvereinbarung mög-
lich.  
Weiters liegt ein Projekt zur Einsichtnahme im Magistrat 

Salzburg während der in der Stadtgemeinde für den Par-
teienverkehr vorgesehenen Zeiten auf.  
 
Gegen die Anberaumung der mündlichen Verhandlung ist 
zufolge § 7 Abs 1 erster Satz des Verwaltungsgerichts-
verfahrensgesetzes idF BGBl I Nr 122/2013 eine abge-
sonderte Beschwerde nicht zulässig.  
 

Für den Landeshauptmann: 
Mag. Anita Weikl 

 
 

qwm 
 

Stadt:Bibliothek 
Schumacherstraße 14 
Mo, Do, Fr 10-18 Uhr 
Di, Mi 15-19 Uhr und Sa 10-15 Uhr 
Tel. 8072-2450 
stadtbibliothek@stadt-salzburg.at 
www.stadt-salzburg.at 
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Magistrat Salzburg 
Zahl: 04/01/20210/2016/008 

Salzburg, 5. September 2016 
 
Betrifft: 

Steuerterminkalender Oktober 2016 

 
Städtische Steuern und Abgaben im Oktober 2016  
 

15. Ortstaxe u. bes. Fondsbeitrag 
 gem. Sbg. Tourismusgesetz        für August 2016 

 
 Kommunalsteuer                   für September 2016 
 
 Vergnügungssteuer (nur 
 regelmäßig wiederkehrende 
 Veranstaltungen)                   für September 2016 
 

Für den Bürgermeister: 
Peter Niederreiter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qw 
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